
Satzungswortlaut der Aktiengesellschaft

unter der Firma

" RM Rheiner Management AG "

Bescheinigung

nach § 181 Abs. l Satz 2 AktG

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung der vorgenann-

ten Gesellschaft mit dem Beschluss über die Änderungen der Satzung vom 23. August
2024 -UVZ.Nr. K 1559/2024 des unterzeichnenden Notars- und die unveränderten Best-

immungen mit dem zuletzt dem Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der

Satzung übereinstimmen.

Köln, den 9. September 2024

IW
Dr. Stdfan Klein

Notar in Köln



RM Rheiner Management AG

Satzung

l.

Allgemeine Bestimmungen

§1
Firma und Sitz des Unternehmens

(1) Die Gesellschaft führt die Firma RM Rheiner Management AG.

(2) Sie hat ihren Sitz in Köln.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Veräußerung sowie die

Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen sowie die

Kapitalanlage in sonstige Vermögensgegenstände jeder Art einschließlich

Finanzinstrumente.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, die in Abs. 1 genannten Tätigkeiten nicht nur direkt,

sondern auch als persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft oder

über Tochtergesellschaften auszuüben. Sie ist ferner berechtigt, sich an anderen

Gesellschaften im In- und Ausland zu beteiligen, sowie alle Geschäfte durchzuführen,

die mit den in Abs. 1 genannten Tätigkeiten im Zusammenhang stehen oder die der

Erfüllung des Gesellschaftszwecks dienlich sind, mit Ausnahme von Bankgeschäften

oder Finanzdienstleistungen, für die eine Erlaubnis nach dem KWG erforderlich ist.

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im

In- und Ausland zu errichten.

§3
Geschäftsjahr; Bekanntmachungen

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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(2) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im

Bundesanzeiger.

Grundkapital und Aktien

§4
Grundkapital

(1) Das Grundkapital beträgt EUR 220.000,00. Es ist eingeteilt in 220.000 Stückaktien.

(2) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien durch die

Hauptversammlung abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen geregelt

werden.

§5
Form und Inhalt der Aktien

(1) Sämtliche Aktien lauten auf den Inhaber.

(2) Ein Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.

(3) Die Entscheidung über die Ausgabe von Aktienurkunden und alle damit

zusammenhängenden Einzelheiten obliegt dem Vorstand mit Zustimmung des

Aufsichtsrats.

Organe der Gesellschaft

A.

Der Vorstand

§6
Zusammensetzung; Geschäftsordnung

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen, deren Anzahl vom

Aufsichtsrat festgelegt wird. Gibt es mehrere Vorstandsmitglieder, kann der
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Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands und ein

Vorstandsmitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.

(2) Der Vorstand kann sich durch einstimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung geben,

wenn nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt.

§7
Vertretung der Gesellschaft; Erteilung Prokura

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft alleine. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern kann der Aufsichtsrat

bestimmen, dass ein oder mehrere Vorstandsmitglieder einzelvertretungsberechtigt

sind.

(2) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats befugt, einem oder mehreren

Angestellten Prokura bzw. Handlungsvollmacht zu erteilen.

(3) DerAufsichtsrat kann einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern gestatten, im Namen

der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen

(Befreiung von den Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB). § 112 AktG bleibt

unberührt.

B.

Der Aufsichtsrat

§8
Zusammensetzung; Wahl; Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem

Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird
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nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für die Aufsichtsratsmitglieder bei der

Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen.

(3) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds

gewählt, erfolgt die Neuwahl für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung

dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder dem Vorstand gegenüber unter einer Einhaltung

einer Frist von einem Monat niederlegen.

§9
Vorsitzender und Stellvertreter

Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt

worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung

nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Die Sitzung

wird von dem an Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der den

Vorsitzenden wählen lässt.

§10

Einberufung und Beschlussfassung

(1) Der Aufsichtsratsvorsitzende beruft die Sitzungen des Aufsichtsrats ein und leitet sie.

(2) Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax oder per E-Mail erfolgen. Die Einberufung

soll in der Regel unter Einhaltung einer Frist von mindestens vierzehn Tagen erfolgen.

In dringenden Fällen kann der Aufsichtsratsvorsitzende die Einberufungsfrist bis auf

drei Tage abkürzen und die Sitzung mündlich oderfernmündlich einberufen.

(3) Die Mitglieder des Vorstands können an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen,

soweit der Aufsichtsratsvorsitzende aus besonderem Grund nichts anderes bestimmt.

(4) Beschlüsse werden in der Regel in Präsenzsitzungen gefasst. Es ist jedoch,

vorbehaltlich einer entsprechenden Festlegung durch den Vorsitzenden des

Aufsichtsrats, zulässig, Sitzungen des Aufsichtsrats in Form einer Telefon- oder

Videokonferenz abzuhalten oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder im
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Wege der Videoübertragung zuzuschalten und in diesen Fällen auch die

Beschlussfassung oder Stimmabgabe telefonisch oder per Videokonferenz bzw.

Videoübertragung vorzunehmen. Außerhalb von Sitzungen sind die Stimmabgabe

oder Beschlussfassungen in Textform (schriftlich, per Telefax oder per E-Mail)

zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies anordnet und kein Mitglied des

Aufsichtsrats diesem Verfahren unverzüglich in Textform widerspricht.

(5) Der Aufsichtsrat beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sowie nicht

gesetzlich eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleichheit

gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften

aufzuzeichnen und aufzubewahren. Der Vorsitzende hat die Niederschriften zu

unterzeichnen.

(7) Erklärungen des Aufsichtsrats werden im Namen des Aufsichtsrats von dem

Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter abgegeben.

(8) Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen beschließen, die nur die Fassung

betreffen.

§11

Vergütung

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen für jedes

Geschäftsjahr eine nach Ablauf des Geschäftsjahres zu zahlende feste Vergütung von

jährlich EUR 5.000,00. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das

Anderthalbfache dieses Betrags. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils

des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören, erhalten die Vergütung pro rata

temporis.

(2) Eine auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet,

soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der

Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und sie dieses Recht ausüben.
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(3) Die Vergütungsregelung des § 11 gilt erstmals für das am 1. Januar 2024 beginnende

Geschäftsjahr.

c.

Die Hauptversammlung

§12
Ort und Einberufung der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in einer deutschen Stadt, in

der sich eine Wertpapierbörse befindet oder in einer anderen deutschen Stadt mit

mindestens 100.000 Einwohnern statt.

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch die in den gesetzlich

vorgeschriebenen Fällen hierzu Berechtigten einberufen. Die Hauptversammlung ist

mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Die

Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage derAnmeldefrist (§ 13 Abs. 1). Der Tag

der Einberufung und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen.

§13

Teilnahmeberechtigung

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der

Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung der

Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens

sechs Tage vor der Versammlung (Anmeldefrist) zugeht. Der Tag des Zugangs und

der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Die Anmeldung bedarf der

Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in Textform (§ 126b BGB)

nachzuweisen. Der Nachweis über die Berechtigung zur Teilnahme an der

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist vom Aktionär durch einen

durch das depotführende Institut erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes zu erbringen;

hierzu reicht in jedem Fall ein vom Letztintermediär gemäß § 67c Absatz 3 AktG

ausgestellter Nachweis aus. Der Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss des

22. Tages vor der Versammlung beziehen und der Gesellschaft unter der in der
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Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung

zugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht

mitzurechnen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der

Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den

Nachweis erbracht hat.

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder der Echtheit des

Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird

dieser Nachweis nicht erbracht oder bestehen auch an diesem Zweifel, kann die

Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung

und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der Versammlung in einer

von ihm zu bestimmenden Weise zuzulassen.

§14

Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im

Falle seiner Verhinderung ein anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes

Mitglied des Aufsichtsrats. Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz, leitet eine

vom Aufsichtsrat zu bestimmende Person die Hauptversammlung, die nicht zwingend

Aktionär sein muss.

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der

Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. Er kann das

Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann

insbesondere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen

Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den

einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag

angemessen festsetzen.
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§15

Stimmrecht und Vollmachtserteilung

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der

Gesellschaft bedürfen der vom Gesetz bestimmten Form; in der Einberufung kann eine

Erleichterung hiervon bestimmt werden. Der Nachweis der Bestellung eines

Bevollmächtigten bedarf der gesetzlich vorgeschriebenen Form. Falls die Gesellschaft

einen Stimmrechtsvertreter benennt, können in der Einberufung für die Erteilung der

Vollmacht an diesen sowie den Widerruf dieser Vollmacht konkrete Formen und

Kommunikationswege bestimmt werden.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimme ohne an der

Hauptversammlung teilzunehmen schriftlich oder im Wege elektronischer

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand kann das Verfahren der

Briefwahl im Einzelnen regeln.

§16

Beschlüsse der Hauptversammlung

(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht die Satzung oder das Gesetz

zwingend etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen

Stimmen gefasst.

(2) Schreibt das Gesetz neben der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine

Mehrheit des bei Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vor, genügt, soweit das

Gesetz nicht zwingend Abweichendes vorschreibt, für Beschlussfassungen gem. § 1 79

AktG (Satzungsänderungen), § 182 AktG (Erhöhung des Grundkapitals gegen

Einlagen), § 207 AktG (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) und § 221 AktG

(insbesondere Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen) die einfache Mehrheit des

vertretenen Grundkapitals.
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IV.

Jahresabschluss

§17

Jahresabschluss

Jahresabschluss und Lagebericht sind, soweit gesetzlich erforderlich, entsprechend den

gesetzlichen Regelungen aufzustellen und, falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem

Abschlussprüfer zu prüfen. Das Recht zur freiwilligen Abschlussprüfung bleibt unberührt.
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Köln, den 09.09.2024

Dr. Stefan Klein, Notar


